
Outsourcing 
Kennen Sie Ihren 
Auslagerungspartner?
Wissen Sie was bei Ihrem Auslagerungspartner geschieht?  
Würden Sie erfahren, wenn Ihr Aus lagerungs partner die 
vereinbarten SLAs nicht einhält? Wären Sie informiert, 
wenn er eine Tätigkeit weiterverlagert? Sind Sie sicher, 
dass Sie den Vertrag unter Umständen kündigen können?  
Angemessene Dienstleistersteuerung ist das zentrale 
Element für erfolgreiches Outsourcing-Management.  
Wir helfen Ihnen alles im Griff zu haben!

Gesetzliche Anforderungen
Am 30. September 2019 ist die EBA-Leitlinie 
zur Auslagerungsvereinbarungen (EBA/
GL/2019/02) in Kraft getreten. Die Leitlinie 
stellt umfangreiche Anforderungen im 

Bereich Outsourcing für Unternehmen 
dar. Die Themenbereiche reichen von 
Wesentlichkeitsprüfung der ausgelagerten 
Tätigkeit, durch Anforderungen an 
unternehmensinterne Outsourcing 

Richtlinie bis zu Kriterien, die vor und 
nach Vertragsabschluss zu beachten 
sind. Unser Team unterstützt Sie diesen 
Anforderungen zu entsprechen.
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EBA-Leitlinie
Abgedeckte 

Themenbereiche

Deloitte Services

Abweichungsanalyse
Erhebung von Abweichungen zu  
den Richtlinien mittels Checkliste

Definition und Verhandlung  
von SLAs
Erstellung von SLAs die alle 
Anforderungen der Richtlinien 
entsprechen

Kategorisierung und Meldung 
der Auslagerungen
Unterstützung bei der Beurteilung 
der Wesentlichkeit und bei der 
Meldung an die Aufsicht

Schulungen und Trainings
zu ausgewählten Themen rund  
um das Thema Outsourcing

Auslagerungsverzeichnis
Erstellung oder Review von 
Auslagerungsverzeichnissen

Umsetzungsunterstützung 
und/oder Review von 
Dokumentationen
z.B. Rahmenwerken, Richtlinien  
und Prozessen

Vor- und Nachbereitung auf  
und nach mögliche Prüfungen
durch die Aufsichtsbehörde für  
das Thema Outsourcing

Coaching
Unterstützung bei der Implemen-
tierung der durch die Richtlinien 
vorgegebenen Anforderungen

Vertragsphase
Die Verträge müssen unter  

anderem die Kriterien der Weiter- 
 verlagerung, die Sicherheit von  

Daten und Systemen, die Zugangs-, 
Informations- und Prüfungsrechte  
und die Kündigungsrechte regeln.

Beaufsichtigung der Auslagerung
Institute müssen die Leistung des 
Dienstleisters nach einem risiko basierten 
Ansatz überwachen und Maßnahmen 
ergreifen, wenn Mängel festgestellt werden.

Wesentlichkeitsbeurteilung
Institute müssen beurteilen ob es sich beim 
Vertragsgegenstand um eine Auslagerung 
handelt und wenn ja um eine wesentliche 
oder unwesentliche Auslagerung.

Auslagerungsrichtlinie
Institute müssen über eine schriftliche Aus-

lage rungs richtlinie verfügen, welche regel mäßig 
über prüft und aktualisiert werden muss.

Analyse vor der Auslagerung
Vor Vertragsabschluss müssen  
Institute eine Risikobewertung  

des Auslagerungsvorhabens und  
eine Due-Diligence-Prüfung der 

Dienstleister durchführen.

Dokumentationsanforderungen
Institute müssen über ein Auslagerungs-
register verfügen, in dem Informationen 

über alle Auslagerungsvereinbarungen 
enthalten sind.

Ausstiegsstrategien
Institute müssen über eine 
dokumentierte Ausstiegsstrategie 
verfügen, welche unterschiedliche 
Vertragsbeendigungsmöglichkeiten 
beinhalten muss.

Geschäftsfortführungspläne
Institute müssen über geeignete 
Geschäfts fortführungspläne hin- 
sichtlich der ausgelagerten  
Funktion verfügen, diese pflegen  
und regelmäßig testen.
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